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§ 19 06. LVBG Uberstellung

006. LVBG - O06. Landes-Vertragsbedienstetengesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

(1) Die nachstehenden Absatze gelten nur fur Vertragsbedienstete, auf die das O6. GG 2001 nicht anzuwenden ist
sowie fUr Vertragslehrerinnen und Vertragslehrer nach§ 61 Abs. 1 Z 2 und 3. (Anm: LGBI.Nr. 81/2002, 1/2011)

(1a) Uberstellung ist die Einreihung eines Vertragsbediensteten in eine andere Entlohnungsgruppe. (Anm:
LGBI.Nr. 81/2002)

(2) Fur die Ermittlung des in der neuen Entlohnungsgruppe geblhrenden Monatsentgelts werden die
Entlohnungsgruppen wie folgt zusammengefal3t:

1. Entlohnungsgruppen b, ¢, d, e, p 1 bisp 5,1 2b und |
3

2. Entlohnungsgruppen | 2a;
3. Entlohnungsgruppen a, | paund | 1.
(Anm: LGBI.Nr. 81/2002)

(3) Wird ein Vertragsbediensteter aus einer Entlohnungsgruppe in eine gleichartige oder hohere Entlohnungsgruppe
derselben Ziffer des Abs. 2 Uberstellt, so andern sich seine Entlohnungsstufe und sein Vorrickungstermin nicht.

(4) Wird ein Vertragsbediensteter aus einer Entlohnungsgruppe in eine héhere Entlohnungsgruppe einer anderen
Ziffer des Abs. 2 Uberstellt, so gebihren ihm die Entlohnungsstufe und der Vorruckungstermin, die sich ergeben
wirden, wenn er die Zeit, die fur die Vorrickung in seiner bisherigen Entlohnungsgruppe malgebend war, in dem
Ausmalf’ in der neuen Entlohnungsgruppe zurlckgelegt hatte, um das diese Zeit die in der folgenden Tabelle
angefuhrten Zeitrdume Ubersteigt:

Uberstellung Zeitraum
von der in die
Jahre
Entlohnungsgruppe Ausbildung im Sinn der
gemald Abs.27Z far Landesbeamte
geltenden

Ernennungserfordernisse
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1 3 mit abgeschlossenem 4
Hochschulstudium

1 3 in den Ubrigen Fallen 6

2 3 mit abgeschlossenem 2
Hochschulstudium

2 3 in den Ubrigen Fallen 4

(5) Erfullt ein Vertragsbediensteter das im Abs. 4 angefuhrte Erfordernis des abgeschlossenen Hochschulstudiums erst
nach der Uberstellung in eine der im Abs. 2 Z 3 angefihrten Entlohnungsgruppen, so sind seine Entlohnungsstufe und
sein Vorruckungstermin mit Wirkung vom Tag der Erfillung dieses Erfordernisses entsprechend dem Abs. 4 neu
festzusetzen.

(6) Wird ein Vertragsbediensteter in eine niedrigere Entlohnungsgruppe Uberstellt, so geblUhren ihm die
Entlohnungsstufe und der Vorrickungstermin, die sich ergeben hatten, wenn er die Zeit, die fur die Vorrickung in der
bisherigen Entlohnungsgruppe maligebend war, als Vertragsbediensteter der niedrigeren Entlohnungsgruppe
zuruickgelegt hatte.

(7) Ist ein Vertragsbediensteter in eine héhere Entlohnungsgruppe Uberstellt worden und wird er nachher in eine
niedrigere Entlohnungsgruppe (berstellt, so ist er so zu behandeln, als ob er bis zur Uberstellung in die niedrigere
Entlohnungsgruppe in der Entlohnungsgruppe geblieben ware, aus der er in die héhere Entlohnungsgruppe tberstellt

worden ist.

(8) Ist das jeweilige Monatsentgelt in der neuen Entlohnungsgruppe niedriger als das Monatsentgelt, das dem
Vertragsbediensteten jeweils in seiner bisherigen Entlohnungsgruppe zukommen wirde, so gebuhrt dem
Vertragsbediensteten eine Ergdnzungszulage auf dieses Monatsentgelt. Ist jedoch das Monatsentgelt, das der
Vertragsbedienstete bei einer Uberstellung in ein anderes Entlohnungsschema oder in eine niedrigere
Entlohnungsgruppe erhalt, niedriger als das bisherige Monatsentgelt, so geblihrt dem Vertragsbediensteten
abweichend vom ersten Satz eine nach Mal3gabe des Erreichens eines héheren Monatsentgeltes einzuziehende

Erganzungszulage auf das bisherige Monatsentgelt.

(9) Abweichend vom Abs. 8 gebihrt keine Ergidnzungszulage, wenn die Uberstellung in ein anderes
Entlohnungsschema oder in eine niedrigere Entlohnungsgruppe auf die Initiative des Vertragsbediensteten zurtickgeht,

sofern nicht ein besonderes dienstliches Interesse an der Uberstellung vorliegt. (Anm: LGBI.Nr. 23/2001)

In Kraft seit 01.03.2011 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=23/2001&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 19 Oö. LVBG Überstellung
	Oö. LVBG - Oö. Landes-Vertragsbedienstetengesetz


